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Lagebericht des Caritasverbandes Koblenz e.V.

L a g e b e r i c h t 2 0 2 2

1 Grundlagen:

Der Caritasverband Koblenz e.V. ist die vom Bischof von Trier anerkannte und unter

seiner Aufsicht stehende institutionelle Zusammenfassung und Vertretung seiner per-

sönlichen Mitglieder und aller ihm angeschlossenen sozial-caritativen Einrichtungen

und Dienste in seinem räumlichen Bereich. Er ist Verband der Freien Wohlfahrts-

pflege und eine Gliederung des Deutschen Caritasverbandes e.V. sowie des Caritas-

verbandes für die Diözese Trier e.V. (DICV).

Sein räumlicher Bereich umfasst grundsätzlich den Pastoralen Raum Koblenz (früher:

Dekanat Koblenz) und Teile des Dekanates Andernach-Bassenheim sowie des Pas-

toralen Raumes Maifeld-Untermosel (früher Dekanat Maifeld-Untermosel). Dazu ge-

hören die Städte Koblenz und Bendorf sowie die Verbandsgemeinden Rhein-Mosel,

Vallendar und Weißenthurm. Das Einzugsgebiet einzelner Fachdienste geht darüber

hinaus.

Der Caritasverband Koblenz e. V. widmet sich vielfältigen Aufgaben sozialer und cari-

tativer Hilfe, soweit sie nicht satzungsgemäß vom Diözesan-Caritasverband wahrge-

nommen werden oder ihm vorbehalten sind. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben

beachtet der Verband gegenüber den Kirchengemeinden, Personalfachverbänden

und den korporativen Mitgliedern deren Vorrang im Sinne der Subsidiarität.

Der Caritasverband Koblenz e.V. ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Koblenz un-

ter der Vereinsregister-Nummer VR 953 eingetragen. Die Satzung in der aktuellen

Fassung wurde am 26.11.2018 durch die Mitgliederversammlung verabschiedet. Der

Verband ist gemäß der Anlage zum Bescheid über Körperschaftssteuer für das Jahr

2020 vom 17.06.2022 mit Ausnahme des Teilbereiches des Wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebes von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit, weil er aus-

schließlich und unmittelbar steuerbegünstigten mildtätigen Zwecken im Sinne der §§

51 ff. AO dient.
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2 Darstellung des Geschäftsverlaufes:

2.1 Wesentliche Geschäftsfelder:

Der Caritasverband Koblenz e. V. ist Träger der folgenden Dienste und Einrichtungen:

1. Auswertungskreis Verwaltung:

� Geschäftsleitung und Zentralverwaltung

� Wohnanlage Rizzaheim

� Soldatenfreizeitheim

2. Auswertungskreis Kindertagesstätten:

� Kindertagesstätte Montessori / Pflegesatz

� Kindertagesstätte Montessori / Regelkindergarten

� Kindertagesstätte Mittelweiden

� Kindertagesstätte Kemperhof / Haus für Kinder

� Kindertagesstätte Im Kreutzchen / Spiel- und Lernstube

3. Auswertungskreis Wohnhäuser:

� Haus Oberwerth, Koblenz-Oberwerth

� Haus Eulenhorst, Koblenz-Metternich

� Haus St. Franziskus, Weißenthurm

� Haus Lingerhahn, Lingerhahn

4. Auswertungskreis Sozialstation:

� Die Sozialstation

5. Auswertungskreis Ambulante Suchtkrankenhilfe:

� Zentrum für ambulante Suchtkrankenhilfe (ZaS)

� Jugend- und Drogenberatung Koblenz

� Booster-Programm

� Substitution/Methadon

� Projekt �Prävention Glücksspielsucht�
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� Betriebliches Beratungszentrum (bbz)

� Psychosoziale AIDS-Beratung

� Jugend- und Drogenberatung Andernach

� Fachberatung Suchtprävention

6. Auswertungskreis Ambulante Jugendhilfe:

� Ambulante Jugendhilfe

7. Auswertungskreis Gemeinwesenarbeit:

� Gemeinwesenarbeit Kreutzchen

� Stadtteilorientierte Sozialarbeit Goldgrube

� Ganztagsschule Weißenthurm

8. Auswertungskreis Selbstbestimmtes Wohnen:

� Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderung

Stadtgebiet Koblenz, Landkreis Mayen-Koblenz, Rhein-Hunsrück Kreis

9. Auswertungskreis Migration:

� Jugendmigrationsdienst

� Schängel der Kulturen

� Migrationserstberatung

� Fachdienst für Migration/Integration

� IQ-Projekt Netzwerk RLP

� Willkommenspatenschaften

� WIR vormals FAiR/ESF-Projekt (Flüchtlinge und Asylsuchende integriert in die
Region)

� Gemeinschaftsunterkunft Bendorf

� Caritas4U

10. Auswertungskreis Offene Dienste:

� Familienpflege
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� Stärkung Teilhabe Älterer / ESF-Projekt

� Clearingstelle Krankenversicherung

� Allgemeine Sozialberatung

� Gemeindecaritas

� Bahnhofsmission Koblenz

� Fachberatung für Menschen ohne Wohnung

� Wohnprojekt für Menschen ohne Wohnung

� Straßensozialarbeit

Die Einrichtungen und Dienste des Caritasverbandes Koblenz e. V. decken nahezu

alle Bereiche sozial-caritativer Hilfen ab. Im Berichtsjahr ergaben sich keine wesent-

lichen Veränderungen im Leistungsspektrum. Die Aufgabenbereiche unterscheiden

sich sowohl inhaltlich wie auch in der Finanzierung. Neben reinen Zuschussbetrieben

mit sehr unterschiedlichen Förderbedingungen unterhält der Verband auch Dienste

und Einrichtungen, die sich über Leistungsentgelte finanzieren und Mischformen aus

Zuschuss- und Entgeltfinanzierung.

Seit 2015 erfolgte durch das überwiegend ESF- und BMAS-finanzierte Projekt FAiR

(Befristung 2015 � 2022), welches im Zeitraum 2023 bis 2026 als Folgeprojekt �WIR�

fortgeführt wird, eine starke Erweiterung des Fachdienstes Migration. Das Projekt

WIR (vormals FAiR), der Ausbau der Personalstellen in den Projekten IQ und WIR

sowie durch kirchliche Eigenmittel zusätzlich finanzierte Projektstellen, müssen auch

weiterhin sorgfältig begleitet und ggf. angepasst werden. Das Projekt FAiR endete

planmäßig mit Ablauf des 30.09.2022. Zum 01.10.2022 wurde das Folgeprojekt �WIR�

mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2026 bewilligt. Änderungen der Migrationsbewegun-

gen können unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzierung dieses Bereiches ha-

ben. Trotz sorgfältiger Befristung des entsprechenden Fachpersonals und vertragli-

cher Bindung der Projektfinanzierungen ist die mittelfristige Entwicklung dieses Be-

reiches ungewiss. Dies gilt auch für nachfolgend dort angesiedelte Projekte

(EHAP/Caritas4U/Teilhabe Lebenserfahrener/IQ Erzieher/IQ), die in 2022 beantragt

und inzwischen genehmigt worden sind.
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2.2 Investitionen:

Im Jahr 2022 wurden Neuinvestitionen zum Sachanlagevermögen i. H. v. rd.

5.168 TEUR getätigt. Ab einem Einzelwert von rd. 5 TEUR sind diese nachfolgend

dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände:

- Software Diamant (13 TEUR)

- Euregon-PPS-Modul (9 TEUR)

- Zeiterfassungssystem PEP (71 TEUR)

Sachanlagevermögen (SAV) / Gebäude:

Gebäude Hohenzollernstraße 118-120

- Generalsanierung Tiefgarage (201 TEUR)

Gebäude Im Metternicher Feld 14

- Neubau (4.656 TEUR)

Gebäude Geisbachstraße 22 b

- Umbau (9 TEUR)

Sachanlagevermögen (SAV) / Anzahlungen:

- Stromerzeuger 6 Stück/SEV (25 TEUR)

- WLAN Infrastruktur - Kraft Com HfK (5 TEUR)

Sachanlagevermögen (SAV) / Fuhrpark:

- Renault Trafic Bus Wohnheim St. Franziskus (20 TEUR)

Sachanlagevermögen (SAV) / Technische Anlagen:

- Heizungsanlage ZaS (14 TEUR)
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- Brandmeldeanlage Wohnheim St. Franziskus (10 TEUR)

Andere Anlagen / Einrichtungen:

- Büromöbel Verwaltung (7 TEUR)

- Kombidämpfer Kita HfK Kemperhof (12 TEUR)

- Spülmaschine Kita HfK Kemperhof (5 TEUR)

- Spülmaschine Wohnheim Lingerhahn (6 TEUR)

- Sonstige Einzelinvestitionen unterhalb 5 TEUR (41 TEUR)

- Geringwertige Wirtschaftsgüter Gesamtverband / GWG (63 TEUR)

Die Neuinvestitionen i. H. v. rd. 5.168 TEUR übersteigen damit die Abschreibungen

des Geschäftsjahres i. H. v. rd. 593 TEUR um 4.575 TEUR. Daneben betragen die

Veränderungen durch Abgänge des Anlagevermögens und Zuschreibungen

rd. 1 TEUR. Per Saldo hat sich damit das Anlagevermögen des Verbandes um rd.

4.574 TEUR erhöht.

2.3 Personalbereich:

Die Mitarbeiterzahl des Caritasverbandes Koblenz e. V. bewegte sich zwischen 411

Personalfällen im Juni 2022 und 417 Personalfällen im Dezember 2022 � berechnet

auf volle Stellen waren im Durchschnitt 266 Vollkräfte im Jahr 2022 tätig; im Vorjahr

waren es 269 Vollkräfte. Darüber hinaus waren zahlreiche ehrenamtliche Mitarbei-

ter:innen tätig. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren sie jedoch trotz einer Zu-

nahme in 2022 in deutlich geringerem Maße aktiv als in einem üblichen Geschäfts-

jahr. Durch regelmäßige Fortbildung und durch in Einzelfällen notwendige Supervi-

sion wird die Qualifikation der Mitarbeiter:innen gefördert und die Qualität der Arbeit

gesichert.
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3 Darstellung der Lage einschließlich der Darstellung von Chancen und Risiken:

3.1 Vermögens- und Finanzlage:

Die Vermögens- und Finanzlage des Caritasverbandes ist geordnet. Das Anlagever-

mögen (ohne Finanzanlagen) ist zu rd. 123,3 % durch Eigenkapital und langfristiges

Fremdkapital gedeckt (Vorjahr 142,1 %). Maßgeblich für den Rückgang ist in erster

Linie der Neubau der Betriebsstätte für die CarMen gem. GmbH im Metternicher Feld

14 und die daraus resultierende deutliche Zunahme des Sachanlagevermögens. Zu

dieser Baumaßnahme wird ein KfW-Zuschuss i. H. v. rd. 1.050 TEUR erwartet, der

erst nach Abschluss der Baumaßnahme angefordert werden kann. Mit Eingang eines

Bewilligungsbescheides ist frühestens zum Jahresende 2023 zu rechnen. In Folge

wird dieser auch erst mit Erstellung des Jahresabschlusses 2023 zu berücksichtigen

sein.

Die Liquidität des Caritasverbandes war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Alle fälli-

gen Verbindlichkeiten konnten ohne Inanspruchnahme von Überbrückungskrediten

erfüllt werden. Die liquiden Mittel sanken von 4.147 TEUR auf 4.036 TEUR.

Zum Bilanzstichtag sind Forderungen gegenüber dem Caritasverband für die Diözese

Trier aus Vorsteuerabzügen für die Neubaumaßnahme der Betriebsstätte Im Metter-

nicher Feld 14 i. H. v. rd. 430 TEUR bilanziert. Dabei wurde ein vorläufiger anteiliger

Vorsteuersatz von 9 % zu Grunde gelegt. Eine aktualisierte Berechnung nach Ab-

schluss der Baumaßnahme kommt zu einem anteiligen Vorsteuerabzugssatz von

rd. 12 %. Für den 03.08.2023 ist beim Caritasverband für die Diözese Trier, dem um-

satzsteuerlichen Organträger, eine Sonderprüfung terminiert. Sollte der aktualisierten

Berechnung zugestimmt werden, würde sich die Umsatzsteuerforderung um

rd. 140 TEUR erhöhen.

3.2 Ertragslage einschließlich der Darstellung von Chancen und Risiken:

Die Ertragslage des Caritasverbandes Koblenz e. V. war im Geschäftsjahr 2022, ent-

gegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, insgesamt zufriedenstellend,

bezogen auf die einzelnen Angebote des Verbandes fällt diese jedoch sehr unter-

schiedlich aus.
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Aufgrund des Fachkräftemangels konnten auch im Jahr 2022 vakante Personalstellen

oftmals nicht zeitnah nachbesetzt werden. Insgesamt hat sich die Situation jedoch

auch in 2022 verbessert. Dennoch sind hierdurch die Personalkosten in einzelnen

Geschäftsbereichen deutlich hinter den Planzahlen zurückgeblieben. In Bereichen, in

denen die Refinanzierung nicht 1:1 und unmittelbar von den besetzten Personalstel-

len abhängig ist, begründen sich hiermit deutlich positive Auswirkungen auf das Jah-

resergebnis. Insbesondere wirkt sich dieser Effekt im Bereich der Wohnhäuser mit

einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 291 TEUR auf das Gesamtergebnis aus, geplant war

ein Jahresfehlbetrag i. H. v. ./. 341 TEUR.

Für die Einrichtungen und Dienste, die überwiegend durch Zuschüsse finanziert wer-

den, ist festzustellen, dass sich diese in den meisten Fällen planmäßig entwickelt ha-

ben. Größere Abweichungen ergaben sich nur in Folge geringerer Personalkosten,

sofern eine Nachbesetzung vakanter Stellen nicht zeitnah erfolgen konnte (Stichwort

Fachkräftemangel). Auf das Jahresergebnis hat sich dieser Effekt zumindest nicht

negativ ausgewirkt. Auf Grund der angespannten Haushaltslage der öffentlichen

Hand, insbesondere der Kommunen, ist jedoch auch weiterhin davon auszugehen,

dass die sogenannten �freiwilligen Leistungen� nicht im gleichen Maße steigen wer-

den wie die betriebsbedingten Kosten, vor allem die Personalkosten. Ausgenommen

hiervon sind Zuschüsse, die auf Grund einer gesetzlichen Regelung (z. B. KiTaG

Rheinland-Pfalz) gewährt werden. Zu den erstellten Verwendungsnachweisen der

Kindertagesstätten für das 2. Halbjahr 2021 und das Jahr 2022 liegen noch keine

abschließenden Bewilligungsbescheide des Landes und der Kommune vor. Das Land

Rheinland-Pfalz und die Kommunen haben mit Wirkung ab dem 01.07.2021 mit In-

krafttreten des neuen KiTaG Rheinland-Pfalz ein neues Online-System, das soge-

nannte KiDz-Portal, verpflichtend eingeführt. Über dieses System werden u. a. Ände-

rungen der Betriebserlaubnisse beantragt und genehmigt, Stellenbesetzungen mo-

natlich mitgeteilt und auch die Verwendungsnachweise geführt und beschieden. Die

Einführung war für die Träger der Kindertageseinrichtungen zum Zeitpunkt der Um-

stellung und auch auf Dauer mit einer ganz erheblichen Mehrbelastung und einem

sehr deutlich gestiegenen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, sowohl in den Kinder-

tagesstätten vor Ort, als auch in der Zentralverwaltung des Verbandes verbunden,

ohne dass hierfür seitens des Landes und der Kommunen den Trägern entspre-

chende Mittel zur Finanzierung des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes zur Verfü-

gung gestellt werden. Im Bereich der Kita Montessori befinden wir uns in einem Über-

gangszeitraum bis 31.12.2023 (Neuwieder Modell) sowie in Verhandlungen.
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Eine wichtige Säule im Bereich der Zuschuss-Finanzierung war bisher immer die Kir-

chensteuerpauschale. Diese betrug im Jahr 2022 2.702.028,00 EUR. Kürzungen in

den Folgejahren sind jedoch auf Grund der angespannten Finanzlage des Bistums

Trier nicht ausgeschlossen, aktuell sind die Mittel festgeschrieben, was bei steigen-

den Kosten in der Wirkung bereits einer Kürzung entspricht. Auf den laufenden Pro-

zess der diözesanen Haushaltssicherung im Bistum Trier sei an dieser Stelle verwie-

sen.

Sehr unterschiedlich fallen die Ergebnisse im Bereich der Dienste aus, die sich durch

Leistungsentgelte finanzieren:

In der Sozialstation wurde im Berichtsjahr ein Defizit i. H. v. rd. ./. 284 TEUR

(Vj. Überschuss i. H. v. 57 TEUR) erwirtschaftet. Der Planansatz sah einen Über-

schuss von rd. 5 TEUR vor. Die Abweichung liegt damit bei rd. ./. 289 TEUR. Diese

deutliche Abweichung vom Plan ist überwiegend auf die schwache Erlössituation in

der häuslichen Pflege zurückzuführen. Die gleichsam gesunkenen Aufwendungen fe-

dern das Ergebnis zwar etwas ab, stehen aber nicht im gesunden Verhältnis zum

Umsatzrückgang. Es fehlt schlichtweg die Spitze der geplanten Erträge, denn erst

nach Begleichung der Fixkosten (wie KFZ-Kosten, Verwaltungskosten, Leitungskos-

ten etc.) können proportional steigende Überschüsse generiert werden. Im Vorjahres-

vergleich sind die Kosten für das Personal im Verhältnis zum Umsatz um 11 % ge-

stiegen.

Die vier stationären Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung ha-

ben im Jahr 2022 einen Fehlbetrag i. H. v. rd. ./. 291 TEUR (Vj. ./. 40 TEUR) erwirt-

schaftet und liegen damit dennoch über dem Planergebnis 2022 (./. 341 TEUR). Die

Ergebnisse der einzelnen Häuser fallen wie folgt aus:

Haus Eulenhorst ./. 85 TEUR, Haus Oberwerth ./. 50 TEUR, Haus St. Franziskus

./. 106 TEUR, Haus Lingerhahn ./. 51 TEUR.

Zum besseren Ergebnis als im Plan prognostiziert sind überwiegend die nicht besetz-

ten Planstellen verantwortlich. Gegenläufig wirkt jedoch die unzureichende Auslas-

tungsquote der Häuser aus (St. Franziskus: 90 %, Oberwerth: 78 %, Lingerhahn:

83 % und 91 % im Wohnhaus Eulenhorst).

Die Finanzierung des Fachdienstes Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit

Behinderung (SBW) ist differenziert zu betrachten. Die mit Zuschüssen des Landes
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und der Kommune finanzierte Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des sogenannten

�öffentlich-rechtlichen Vertrages� nach der Verwaltungsvorschrift haben sich insge-

samt rd. 1 TEUR besser entwickelt als geplant und schließen mit einem Defizit i. H.

v. rd. ./. 32 TEUR ab. Die Betreuung nach dem �persönlichen Budget� hat sich an

beiden Standorten, SBW Stadt Koblenz/Landkreis Mayen-Koblenz und im Hunsrück,

sehr ähnlich entwickelt. Im Bereich Stadt Koblenz/Landkreis Mayen-Koblenz und im

Hunsrück beträgt die Abweichung zum Planansatz 2022 jeweils 70 TEUR. Das Ge-

samtergebnis des �persönlichen Budgets� liegt bei 197 TEUR. Nach Berücksichtigung

der Leitungs- und Overheadkosten für den Gesamtbereich SBW (114 TEUR) und den

Kosten für das Service-Appartement (10 TEUR) ist ein Gesamtergebnis i. H. v.

rd. 42 TEUR zu verzeichnen. Der Planansatz 2022 ging von einer Unterdeckung

i. H. v. rd. ./. 86 TEUR aus. Auf Grund kaufmännischer Vorsicht wurde im Jahr 2021

für die pandemiebedingten Erleichterungen in der Leistungserbringung und �abrech-

nung die Rückstellung um rd. 73 TEUR (Vorjahr 90 TEUR) für den Gesamtbereich

des �persönlichen Budgets� erhöht. Mit dem gegenwärtigen Jahresabschluss 2022

wurde diese Rückstellung aufgrund der nicht weiter anhaltenden Rückzahlungsrisiken

i. H. v. 163 TEUR aufgelöst.

Für die Ambulante Jugendhilfe konnte im Bereich der Abrechnung nach Fachleis-

tungsstunden im Berichtsjahr keine Kostendeckung erzielt werden. Das Defizit 2022

liegt bei rd. ./. 38 TEUR (Vj. ./. 58 TEUR), und ist damit rd. 90 TEUR besser als ge-

plant. Seit Juni 2022 gilt ein höherer Stundensatz, so dass für dieses Teilergebnis

weniger Geldbußen aufgelöst werden mussten. Der Gesamtbereich der Ambulanten

Jugendhilfe einschl. der Schulsozialarbeit und des BG-Coachings schließt mit einem

Überschuss von rd. 5 TEUR (Vj. Defizit ./. 32 TEUR) ab. Dies bedeutet gegenüber

dem Planansatz eine Verbesserung von rd. 80 TEUR.

Der Zugang an Spenden und Geldbußen für den Gesamtverband betrug im aktuellen

Geschäftsjahr insgesamt 425 TEUR. Erfolgswirksam aufgelöst wurden hiervon 284

TEUR, dies entspricht einem Anteil der Einnahmen 2022 i. H. v. 1,40 %. Die verblei-

benden Spenden und Geldbußen wurden passiviert und dienen der Deckung zukünf-

tiger Aufgaben.

Im Geschäftsjahr 2022 haben sich die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkei-

ten um rd. 10 TEUR vermindert. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammen-

hang die Rückstellung für die Deckungslücke der KZVK mit rd. 787 TEUR

(Vj. 811 TEUR). Bei der Ermittlung der Rückstellung wurde der gleiche Personenkreis
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wie bisher zu Grunde gelegt. Auf Grund vorliegender differenzierter Angaben wurde

für jeden dieser Personalfälle der individuelle Barwert berücksichtigt. Die Deckungs-

lücke für die Beschäftigten im Caritasverband Koblenz e. V. beläuft sich insgesamt

auf einen Betrag i. H. v. rd. 2.872 TEUR, der nicht bilanzierte Teil der Deckungslücke

beträgt somit rd. 2.085 TEUR. Die Sonstigen Rückstellungen (Altersteilzeit, Urlaub,

Mehrarbeit, Wegfall Rückzahlungsrisiken im Zusammenhang mit der Pandemie, etc.)

betragen rd. 1.310 TEUR. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 14 TEUR. Die Auf-

lösung der Rückstellung für �Rückzahlungsrisiken in Corona-Zeiten� ist darin mit 222

TEUR enthalten, da mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 weist einen Jahresfehlbetrag

i. H. v. rd. ./. 49 TEUR aus, das stellt gegenüber dem Planergebnis i. H. v. rd. ./. 109

TEUR eine Verbesserung um rd. 60 TEUR dar.

4 Zukünftige Entwicklung des Caritasverbandes unter dem Aspekt Chancen und

Risiken:

Mit Wirkung zum 01.01.2020 ist die 3. Stufe des BTHGs in Kraft getreten. Ab diesem

Zeitpunkt erfolgte eine Trennung der existenzsichernden Leistung von der Fachleis-

tung. In Rheinland-Pfalz gilt seither für einen Zeitraum von drei Jahren eine Umset-

zungsvereinbarung. Die Trennung von existenzsichernder Leistung und Fachleistung

erfolgte zum 01.01.2020 �rein rechnerisch� und �budgetneutral�. Innerhalb des Zeit-

raumes der Umsetzungsvereinbarung vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 sollte eigent-

lich für jede �besondere Wohnform� (vormals Wohnheime für Menschen mit Behinde-

rung) eine eigenständige Vergütungsverhandlung erfolgen.

Die Verhandlungen zwischen der Liga Rheinland-Pfalz und dem Land gestalten sich

nach wie vor sehr schwierig und sind sehr komplex. Aufgrund der Corona-Krise wur-

den die Verhandlungen temporär gepaust und erst im Jahre 2023 wiederaufgenom-

men. Für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 wurde eine Übergangsvereinba-

rung getroffen, da die sogenannte Umsetzungsvereinbarung mit Ablauf des

31.12.2022 ausgelaufen ist. Für die Jahre 2023 und 2024 sind demnach �pauschale

Anpassungen� vorgesehen, die sich an der jeweiligen Tariferhöhung für den Perso-

nalkostenanteil bzw. der Inflationsrate für den Sachkostenanteil orientieren. Aktuell

favorisiert das Land Rheinland-Pfalz das sogenannte Model des �Roten Punktes�.
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Damit ist ein Modell gemeint, das eine pauschale Fortschreibung der Entgeltsätze für

rd. 80 % der Leistungserbringer sicherstellen soll. Dieses basiert auf einer landeswei-

ten Erhebung, der in den Einrichtungen anfallenden durchschnittlichen Personalkos-

ten. Das Modell wird seitens der Leistungserbringer in Teilen sehr kritisch beurteilt,

da die durchschnittlichen Personalkosten je Qualifikationsstufe nicht arithmetisch er-

mittelt, sondern seitens der das Land beratenden Kanzlei �modelliert� wurden, damit

der Leistungsträger nicht �überfordert� werde. Vorgesehen sind nach dem aktuellen

Verhandlungsstand derzeit Zuschläge für Overheadkosten i. H. v. 20 % und Sach-

und Investitionskosten i. H. v. 15 %. Klar ist auch, dass die Leistungserbringer, die

dem Modell nicht zustimmen können, zu einer Vergütungssatzverhandlung schriftlich

auffordern müssen. Dieser Aufforderung ist für jedes Leistungsmodul eine separate

Konzeption und Kalkulation beizufügen. Um mit Wirkung ab dem 01.01.2024 schieds-

stellenfähig zu sein, müssten diese Unterlagen komplett bis spätestens 30.09.2023

eingereicht werden. Die weitere Vorgehensweise ist derzeit auf Liga-Ebene in Klä-

rung. Ebenso auch die Frage, ob Leistungserbringer, die dem �Roten Punkt� nicht

zustimmen, sich für 2024 weiterhin auf die Übergangsvereinbarung berufen können.

Bei der Umstellung von dem vormals einrichtungsbezogenen, einheitlichen täglichen

Pflegesatz pro Bewohner hin zu einer existenzsichernden Leistung und einer Fach-

leistung in Abhängigkeit vom individuellen Hilfebedarf der Bewohner handelt es sich

um einen �Paradigmen-Wechsel�. Dies birgt für den Verband Chancen, aber auch

Risiken. Sofern sich die existenzsichernde Leistung im Bereich �Miete� bei anstehen-

den Vergütungssatzverhandlungen an ortsüblichen Mieten orientieren wird und sich

die Fachleistung vorrangig am individuellen Bedarf der Bewohner orientieren sollte,

bestehen hier Chancen. Risiken bestehen in einer ggfs. schwankenden Nachfrage,

insbesondere in den Fällen, in denen sich der zukünftig festgestellte individuelle Hil-

febedarf der Bewohner verändert, da der Verband in der personellen Besetzung im-

mer nur mit einer zeitlichen Verzögerung nachsteuern kann. Vor der Umstellung zum

01.01.2020 wurde befürchtet, dass die existenzsichernden Leistungen direkt mit den

Bewohner bzw. dessen Betreuer abzurechnen sind und dabei die Leistungen des

Leistungsträgers bereits erhalten und verbraucht waren bevor die Leistungen der

Wohnhäuser geltend gemacht werden können. Diese Befürchtungen haben sich in

aller Regel nicht bestätigt. Gleiches gilt auch für die im Selbstbestimmten Wohnen

betreuten Klienten, sowohl im Bereich der Betreuung nach der Verwaltungsvorschrift

als auch nach dem sogenannten persönlichen Budget.
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Für den Gesamtverband muss auch zukünftig mit Kürzungen oder zumindest einer

Stagnation der sogenannten �freiwilligen Leistungen� der öffentlichen Hand, insbe-

sondere der Kommunen, gerechnet werden, da für diese keine einklagbaren Rechts-

grundlagen gegeben sind.

Die Bereiche mit einer Finanzierung auf der Basis von Leistungsentgelten bedürfen

auch weiterhin eines zielgerichteten Controllings hinsichtlich der Kostenentwicklung

und deren Refinanzierung.

In der Sozialstation konnte im Jahr 2022 die positive Entwicklung in den Vorjahren

nicht fortgeführt werden. Die Hauptgründe hierfür sind der anhaltende Fachkräfte-

mangel und eine hohe Fehlzeitenquote, wodurch in Folge notwendige Reduzierungen

des Leistungsumfangs erforderlich wurden. In Teilen mussten daher Touren verkürzt

oder sogar abgesagt werden. Daneben ist auch eine rückläufige Beauftragung sei-

tens der Kunden festzustellen. Ursächlich hierfür sind u. a. die drastisch gestiegenen

Lebenshaltungskosten, die viele Kunden durch die Barleistungen der Pflegeversiche-

rung in Form der Erbringung eigener Pflegeleistungen kompensieren. Es fehlt

schlichtweg die Spitze der geplanten Erträge, denn erst nach Begleichung der Fix-

kosten (wie KFZ-Kosten, Verwaltungskosten, Leitungskosten etc.) können proportio-

nal steigende Überschüsse generiert werden. Sofern Maßnahmen zur Kompensation

auf der Einnahmenseite nicht zu den notwendigen Steigerungen führen werden, sind

Einsparungen bei den Fix- und Overheadkosten unumgänglich.

Bei den Wohnhäusern für Menschen mit Behinderung (�besondere Wohnformen�)

ist die Auslastungsquote der entscheidende Faktor. Diese ist ständig im Blick zu be-

halten, sowohl vor Ort als auch bei den mtl. Auswertungen des Rechnungswesens.

Die Tatsache, dass die im Haus Oberwerth und im Haus Lingerhahn noch vorhande-

nen Doppelzimmer schwer zu belegen sind, birgt ein hohes Risiko und weist auf Ver-

änderungsbedarf hin. Auf Grund des nach wie vor bestehenden Fachkräftemangels

gestaltet sich die Besetzung vakanter Stellen nach wie vor schwierig. Die Corona-

Krise hatte dazu geführt, dass freiwerdenden Plätze erst mit einer deutlichen zeitli-

chen Verzögerung nachbelegt werden konnten. Aktuell (Stichtag 30.06.2023) ergibt

sich folgende Belegungsübersicht:

Wohnhaus Oberwerth belegt sind 9 von 11 Plätzen

Wohnhaus Eulenhorst, Koblenz-Metternich, 36 von 38 Plätzen

Wohnhaus St. Franziskus, Weißenthurm, 23 von 24 Plätzen

Wohnhaus Lingerhahn 15 von 17 Plätzen
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Für die Wohnhäuser Oberwerth und St. Franziskus wurde ein Antrag auf Reduzierung

um jeweils einen Platz auf dann 10 bzw. 23 genehmigte Plätze gestellt. Sollte dem

entsprochen werden, reduzieren sich in Folge die möglichen Belegungstage p. a.,

was zu einer entsprechenden Steigerung des Fachleistungssatzes führen würde.

Auf Grund der Übergangsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024

erfolgt für das Jahr 2023 eine pauschale Anpassung. Bis zum Zeitpunkt der Be-

richtserstellung liegen neue Vergütungssatzbescheide jedoch nur für das Wohnhaus

Eulenhorst, die sogenannten Zusatzmodule und das Betreute Wohnen nach PB vor.

Für die Wohnhäuser Oberwerth, Weißenthurm und Lingerhahn, sowie die Tagesmo-

dule stehen diese Bescheide noch immer aus.

Für die Wohnhäuser Oberwerth und Weißenthurm zeichnet sich die Notwendigkeit

von Investitionen und Sanierungsmaßnahmen in einem erheblichen Umfang ab.

Diese und ggfs. mögliche Alternativen werden derzeit geprüft.

Für den Fachdienst Selbstbestimmtes Wohnen gelten grundsätzlich die gleichen

Bedingungen und damit auch die gleichen Chancen und Risiken, wie bei den Wohn-

häusern beschrieben. Die aktuellen Verhandlungen zwischen den Leistungserbrin-

gern und dem Land gehen von den gleichen seitens des Landes gesetzten Personal-

kosten je Qualifikationsstufe und Zuschlägen für Overhead-, Sach- und Investitions-

kosten wie in den Wohnhäusern aus. Als Teiler zur Ermittlung der Stundensätze

konnte ein Wert von 1.250 Stunden p. a. verhandelt werden. In Folge würden sich die

Fachleistungssätze pro Stunde voraussichtlich zielführend entwickeln.

In der Ambulanten Jugendhilfe ist zum 01.07.2023 eine Erhöhung der Fachleis-

tungsstundensätze vereinbart. Es erfolgte eine Anpassung i. H. v. 11,98 %, die sich

an der Erhöhung der Entgelte im stationären Bereich orientiert. Die Entwicklung im

Berichtsjahr 2022 ist sehr positiv zu bewerten. Dennoch ist der Bereich auch weiterhin

in einem erheblichen Umfang auf die Zuweisung von Geldbußen angewiesen, für die

nachhaltige Akquise zu betreiben ist. Die bereits vereinnahmten Geldbußen reichen

derzeit voraussichtlich noch für ca. 2 ½ bis 3 Jahre aus.
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Der Caritasverband Koblenz e. V. steht gemeinsam mit der Maria Hilf RLP gGmbH in

der gesamtschuldnerischen Haftung auf der Grundlage des Mietvertrages für das Se-

niorenzentrum St. Peter, Mülheim-Kärlich, vom 21.12.2006 gegenüber der Cobau Im-

mobilienfonds V KG. Im Jahr 2018 erlangten wir zu Jahresbeginn davon Kenntnis,

dass sich der Rechtsnachfolger der Maria Hilf RLP gGmbH, die Katharina Kaspers

ViaSalus gGmbH, in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie befindet. Das Insolvenz-

verfahren wurde zwischenzeitlich beendet. Aktuell ist damit eine Inanspruchnahme

des Caritasverbandes Koblenz e. V. nicht zu erwarten, sofern dieser überhaupt noch

in der gesamtschuldnerischen Haftung stehen sollte.

Arbeitsfelder, die stark durch Eigenmittel ausfinanziert werden (GWA-Projekte, All-

gemeine Sozialberatung, Hilfen für Menschen ohne Wohnung, ZaS etc.) richten

sich an Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen. Ihre Notwendigkeit er-

schließt sich aus dem Auftrag der Caritas, für Menschen am Rande unserer Gesell-

schaft als Anwalt und Solidaritätsstifter tätig zu sein. Dennoch ist auch hier der Um-

fang des Engagements im Hinblick auf die Finanzierbarkeit zumindest bei personellen

Wechseln zu prüfen und Projektfinanzierungen für neue Aufgaben anzustreben. Dies

ist erfolgreich durch die Verstetigung der ursprünglichen Projektstelle Aufsuchende

Sozialarbeit und die beiden befristeten Projekte Clearingstelle Krankenversicherung

und aktuell Fachberatung Wohnraumsicherung (ab 2023) erfolgt. Gerade in diesen

Bereichen besteht die Sorge um zukünftige Einschnitte, sofern es zu einer Kürzung

der Kirchensteuerzuweisungen kommen sollte.

Den vorstehend skizzierten Problemstellungen wird der Caritasverband Koblenz e. V.

auch weiterhin durch politische Arbeit und durch organisatorische Veränderungen an-

gemessen begegnen. Insbesondere im Bereich des Rechnungswesens werden durch

Budgetierung und regelmäßige Kostenkontrollen Fehlentwicklungen frühzeitig er-

kannt und rechtzeitig behoben werden. Ein richtungsweisender Schritt zur Digitalisie-

rung und Automatisierung erfolgte mit der Einführung der neuen Finanzsoftware Dia-

mant 2020, die zum 15.12.2021 den Echtbetrieb aufgenommen hatte. Ab diesem Zeit-

punkt wird u. a. der Prozess der Eingangsrechnungen verbandsweit komplett digital

abgebildet. Die Personalverwaltung hat inzwischen eine Umstellung auf die Perso-

naleinsatzplanung einschließlich elektronischer Zeiterfassung eingeführt. Der Pro-

zess ist aktuell in der Übergangsphase von der Einführung in den Regelbetrieb. Ein

verbandsweit zu implementierendes Dokumentenmanagement mit einem integrierten

Workflow-System befindet sich derzeit im Auswahlverfahren, bei dem die Leistungen
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und Kosten ermittelt und für eine Entscheidungsfindung gegenübergestellt werden.

Mit einer abschließenden Entscheidung ist im 4. Quartal 2023 zu rechnen. Die Imple-

mentierung einer verbandsweiten Fachanwendung, um den Verband und seine

Dienste und Einrichtungen auch hinsichtlich der Administration zukunftsfähig zu hal-

ten, befindet sich derzeit in der Vorbereitungs- und Abstimmungsphase zur Installa-

tion der Programme und der Anlage der Stammdaten. Nachfolgend soll dann ab dem

1. Quartal 2024 eine sukzessive Einführung in den Diensten und Einrichtungen fol-

gen.

Der Haushaltsplan 2023 wurde im Zeitraum Oktober bis Dezember 2022 unter den

zu diesem Zeitpunkt bekannten Zwischenergebnissen 2022, den bis zu diesem Zeit-

punkt bekannten Tarifanpassungen und Prognosen zu diesen für den AVR-Bereich,

sowie den veränderten Kosten- und Erlösentwicklungen in Corona-Zeiten erstellt. Un-

ter dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht wurden dabei Risiken tendenziell hoch

und Chancen eher zurückhaltend bewertet. Für das Wirtschaftsjahr 2023 musste

demnach von einem Defizit i. H. v. bis zu ./. 540 TEUR ausgegangen werden. Auf

Grund der Beschlüsse der Bundeskommission vom 15. Juni 2023 werden die Perso-

nalkosten im Jahr 2023 deutlich geringer steigen als eingeplant, da für 2023 keine

lineare Tarifanpassung erfolgen wird und die Inflationsausausgleichprämie i. H. v. ins-

gesamt 3.000,00 EUR netto pro Vollzeitkraft auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt

wird. Der erwartete KfW-Zuschuss für die Baumaßnahme der Betriebsstätte der Car-

Men gem. GmbH im Metternicher Feld 14, bzw. die ratierliche Auflösung dieses Zu-

schusses, wird zu einer weiteren Ergebnisverbesserung führen. In Summe sollte sich

daher das geplante Defizit für das Jahr 2023 zumindest halbieren.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt auch weiterhin deutliche Folgen

im Migrationsdienst, der eine erhebliche Zahl von Hilfesuchenden aus der Ukraine

verzeichnet. Im Vorjahr waren die Befürchtungen einer Energieverknappung in Folge

des Angriffskrieges auf die Ukraine sehr groß, dies sowohl hinsichtlich der Versor-

gungslage als auch bezüglich der Preisentwicklung. Einschränkungen in der Versor-

gung sind bisher nicht eingetreten, die Energiepreise sind jedoch im letzten Jahr ge-

radezu explodiert. Auf Grund auslaufender Strom- und Gasverträge musste der Ver-

band im November 2022 neue Verträge für das Jahr 2023 abschließen, die trotz der

Energiepreisbremse im Jahr 2023 mit Mehrkosten bei Strom mit voraussichtlich 64 %

und bei Gas mit 283 % im Vergleich zum Jahr 2021 verbunden sein werden. Um
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zukünftig bei einem Stromausfall die Grundversorgung der Wohnhäuser, der Zentral-

verwaltung, und der Liegenschaften Neustadt 20 (Menschen ohne Wohnung) und

Roonstraße 5 (Apartmenthaus / Vermietungen überwiegend an Kunden Selbstbe-

stimmtes Wohnen) sicherzustellen, wurden sechs Notstromaggregate angeschafft.

Für das Wohnheim Metternich bestehen auf Grund der Größe der Einrichtung und

des Energiebedarfs besondere Herausforderungen, daher erfolgt die Beschaffung

von zwei Notstromaggregaten für diese Einrichtung erst im Jahr 2023.

Die Folgen der Corona Pandemie waren auch noch im Jahr 2022 spürbar, wenngleich

auch mit bedeutend geringeren Auswirkungen auf die inhaltliche Arbeit und deren

Finanzierung als im Vorjahr. Im Jahr 2023 erfolgte ein �zurück in die Normalität�. Wel-

che Auswirkungen die ausgelaufenen Rettungsschirme nachfolgend ab dem Jahr

2023 auf die Leistungserbringung und die Finanzierung haben werden, lässt sich ab-

schließend noch nicht bewerten.

Festzuhalten ist jedoch, dass durch den engagierten Einsatz aller Beteiligten, allen

voran den Mitarbeiter:innen des Verbandes, diese schwere Zeit erfolgreich gemeistert

werden konnte.

Koblenz, 30.06.2023

________________________ ________________________
Martina Best-Liesenfeld Anette Moesta
Caritasdirektorin Vorsitzende


